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Mitteilung 

des Bayerischen Landtags  

 

Besetzung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs; 
Neuwahl von drei berufsrichterlichen Mitgliedern, 
Wiederwahl von zwei berufsrichterlichen Mitgliedern und 
Wahl des zweiten Vertreters des Präsidenten 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung 

Herrn Dr. Alexander Neumüller, 

Richter am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, 

Frau Mechtild Klein, 

Richterin am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, 

Frau Tatjana Lilienfeld, 

Richterin am Bayerischen Landessozialgericht, 

Frau Dagmar Ruderisch, 

Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht München und  

Generalsekretärin des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs sowie 

Herrn Ralf Peter, 

Direktor des Amtsgerichts Mühldorf am Inn, 

zu berufsrichterlichen Mitgliedern des Bayerischen Verfassungsge-
richtshofs gewählt. 

Herr Clemens Lückemann, 

Präsident des Oberlandesgerichts Bamberg, 

wurde zum zweiten Vertreter des Präsidenten des Bayerischen Ver-
fassungsgerichtshofs gewählt. 

Die Präsidentin 

Barbara Stamm 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote



Vierte Vizepräsidentin Ulrike Gote: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 4 auf:

Besetzung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs

Neuwahl von drei berufsrichterlichen Mitgliedern,

Wiederwahl von zwei berufsrichterlichen Mitgliedern und

Wahl des zweiten Vertreters des Präsidenten

Der Ministerpräsident hat mitgeteilt, dass die Mitglieder des Bayerischen Verfassungs-

gerichtshofs Herr Andreas Dhom, Vorsitzender Richter am Bayerischen Verwaltungs-

gerichtshof, und der Vizepräsident des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, Herr 

Dr. Erwin Allesch, in den Ruhestand getreten sind. Außerdem hat er mitgeteilt, dass 

die Präsidentin des Bayerischen Landessozialgerichts Frau Elisabeth Mette aus per-

sönlichen Gründen für eine Wiederwahl als Verfassungsrichterin nicht mehr zur Verfü-

gung steht. Der Präsident des Verfassungsgerichtshofs schlägt als Nachfolger für 

Herrn Andreas Dhom Herrn Dr. Alexander Neumüller, Richter am Bayerischen Verwal-

tungsgerichtshof, und für Herrn Dr. Erwin Allesch Frau Mechtild Klein, Richterin am 

Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, zur Wahl vor. Als Nachfolgerin für Frau Elisabeth 

Mette wird Frau Tatjana Lilienfeld, Richterin am Bayerischen Landessozialgericht, zur 

Wahl vorgeschlagen.

Außerdem hat der Ministerpräsident mitgeteilt, dass am 10. November 2017 die Amts-

zeiten der beiden berufsrichterlichen Mitglieder des Bayerischen Verfassungsgerichts-

hofs Frau Dagmar Ruderisch, Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht München 

und Generalsekretärin des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, und Herr Ralf Peter, 

Direktor des Amtsgerichts Mühldorf am Inn, enden.Der Präsident des Bayerischen 

Verfassungsgerichtshofs schlägt vor, Frau Dagmar Ruderisch und Herrn Ralf Peter als 

berufsrichterliche Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs wiederzuwählen.

Darüber hinaus soll Herr Clemens Lückemann, Präsident des Oberlandesgerichts 

Bamberg, der dem Bayerischen Verfassungsgerichtshof seit dem 1. März 2015 ange-
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hört, zum zweiten Vertreter des Präsidenten des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs 

gewählt werden.

Die Vorgeschlagenen sind bereit, im Fall der Wahl das Amt anzunehmen, und haben 

die entsprechende Erklärung gemäß Artikel 6 des Verfassungsgerichtshofgesetzes 

abgegeben. Die Richter-Wahl-Kommission hat am 11. Oktober 2017 den Vorschlägen 

des Präsidenten des Verfassungsgerichtshofs zugestimmt und beschlossen, der Voll-

versammlung zu empfehlen, die Wahlvorschläge anzunehmen. Wir kommen damit zur 

Wahl.

An Ihrem Platz finden Sie ein farbiges Stimmzettel-Paket. Das ist dieses Mal beson-

ders umfangreich. Für den Wahlgang ist außerdem die in Ihrer Stimmkartentasche 

enthaltene gelbe Namenskarte zu verwenden. Die Urnen für die Namenskarten und 

für die Stimmzettel befinden sich auf beiden Seiten des Sitzungssaals im Bereich der 

Eingangstüren sowie auf dem Stenografentisch. Ich bitte, sowohl die Namenskarte als 

auch die Stimmzettel nicht selbst in die Urnen einzuwerfen, sondern diese den hierfür 

bereitstehenden Mitarbeitern des Landtagsamtes auszuhändigen. Nur so kann der 

ordnungsgemäße Ablauf des Wahlvorgangs sichergestellt werden.

Wir beginnen nun mit dem Wahlgang. Für die Wahlen stehen fünf Minuten zur Verfü-

gung.

(Geheime Wahl von 16.26 bis 16.31 Uhr)

Kolleginnen und Kollegen, noch eine Minute.

Der Wahlgang ist beendet. Das Wahlergebnis wird später bekannt gegeben. Ich bitte 

Sie, die Plätze wieder einzunehmen. – Ich bitte Sie alle, die Plätze wieder einzuneh-

men, damit wir in der Tagesordnung fortfahren können.

(Unruhe)
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– Wenn bitte alle die Plätze wieder einnehmen würden! Diejenigen, die die Plätze nicht 

einnehmen wollen, können auch rausgehen. – Vielen Dank, Kolleginnen und Kollegen.

(...)

Präsidentin Barbara Stamm: Herr Clemens Lückemann wurde zum zweiten Vertreter 

des Präsidenten des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs gewählt.
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